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Anordnung
über das System der Anwendungsforschung 

für hochpolymere Werkstoffe

vom 6. Januar 1971

Zur Sicherung des Einsatzes des im Perspektivplan
zeitraum bedeutend ansteigenden Plastfonds mit höch
stem Effekt und maximalem Zeitgewirin sowie zur 
Schaffung des erforderlichen wissenschaftlichen Vor
laufes ist die intensive Einsatzvorbereitung der hoch
polymeren Werkstoffe erforderlich.

Zur Regelung des Systems der Anwendungs
forschung für hochpolymere Werkstoffe wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
staatlichen Organe angeordnet:

I.
Grundsätze

§ 1
(1) Diese Anordnung gilt für den volkseigenen Sek

tor der Industrie, des Bauwesens und der Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft sowie den Bereich des Mini
steriums für Hoch- und Fachschulwesen.

(2) Das System der Anwendungsforschung für hoch
polymere Werkstoffe umfaßt die wesentlichen Auf
gaben der Hersteller und Verarbeiter dieser Werk
stoffe; es schließt die Werkstoffeinsatzberatung und 
die Standardisierung ein.

(3) Die Anwendungsforschung (Applikationsfor
schung) hat entsprechend ihrer Bedeutung, ausgehend 
von den Kriterien des volkswirtschaftlich effektivsten 
Einsatzes hochpolymerer Werkstoffe, vor allem zu ge
währleisten :
— die Erarbeitung konstruktiver und technologischer 

Grundsatzlösungen der Anwendung hochpolymerer 
Werkstoffe;

— die Ermittlung und Bereitstellung der für ihren Ein
satz wichtigsten Kennwerte;

— die Modifizierung der hochpolymeren Werkstoffe 
für bestimmte Einsatzgebiete und die Einfluß
nahme auf die Sortimentsentwicklung;

— die systematische Entwicklung und Vorbereitung 
der Einsatzgebiete zur Erreichung hoher Substitu
tionseffekte;

— die Auswahl der erforderlichen Ausrüstungen für 
die Verarbeitung unter minimalem Aufwand;

— die Standardisierung der hochpolymeren Werk
stoffe, der Verarbeitungstechnologien und der Prüf
methoden.

II.
Hauptaufgaben der zuständigen Struktureinheiten 

bei den einzelnen Verantwortungsebenen 
im System der Anwendungsforschung

§ 2
(1) Die plastanwendenden WB und Kombinate sind

verantwortlich für die
— Erarbeitung technisch-ökonomischer Anwendungs

analysen neuer Werkstoffe und Ableitung grund
sätzlicher Einsatzkonzeptionen für Plaste,

— Erarbeitung von prognostischen Einschätzungen des 
Einsatzes hochpolymerer Werkstoffe im Rahmen 
der Erzeugnisprognosen,

— Erarbeitung von wissenschaftlich-technischen Kon
zeptionen für den Plasteinsatz als Grundlage für 
die Perspektiv- und Jahresplanung und zur Fest
legung von Fondsrestriktionen bei herkömmlichen 
Werkstoffen,

— Vermittlung der verallgemeinerten Kenntnisse des 
Plasteinsatzes im eigenen Bereich,

— erzeugnisspeziflsche Werkstoffberatung,
— Vermittlung der Anwendungsberatung im eigenen 

Bereich zur zentralen Anwendungsforschung und 
-beratung in der chemischen Industrie,

— erzeugnisspezialisierte Anwendungsforschung im 
Rahmen komplexer Erzeugnisentwicklungen,

— Mitarbeit an Standards und anwendungstechnischen 
Richtlinien für die Verarbeitung und den Einsatz 
hochpolymerer Werkstoffe.

(2) Die Industrieministerien sind verantwortlich für
die
— Zusammenfassung und Bestätigung wissenschaft

lich-technischer Konzeptionen über den Plastein
satz, .
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